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Antrag des Vorstands der Sektion Lörrach des DAV e.V.  
auf Satzungsänderung zur Beratung und Abstimmung  
anlässlich der Mitgliederversammlung am 14.03.2024 
 
Der Vorstand der Sektion Lörrach des DAV e.V. beantragt, die Satzung der Sektion Lörrach wie auf den fol-
genden Seiten dargestellt zu ändern.  
 
Zur Begründung des Antrags 
Am 11.11.2023 wurde auf der Hauptversammlung des Bundesverbandes des DAV die Änderung der Muster-
satzung für alle Sektionen beschlossen. Die Änderungen betreffen insbesondere folgende Aspekte: 
 Erweiterung der Umwelt- und Naturschutz-Anforderungen um das Thema Klima 
 Schärfung des Toleranzverständnisses im Alpenverein 
 Aufnahme der Möglichkeit von Kooperationsverträgen zwischen verschiedenen DAV-Sektionen 
 Aufnahme der Möglichkeit digitaler sowie hybrider Veranstaltungsformate für Vorstandsbeschlüsse und 

Mitgliederversammlungen 
 
Folgende Vorgaben sind bei Satzungsänderungen zu beachten: 
 Alle Teile, die in der Mustersatzung fett gekennzeichnet sind, müssen von den Sektionen in die eigene 

Satzung aufgenommen werden. Die übrigen Teile können an die Bedürfnisse der Sektionen angepasst 
werden. (Auf den folgenden Seiten sind nur die zu ändernden Passagen fett gekennzeichnet.) 

 Satzungsänderungen bedürfen einer 2/3-Mehrheit der erschienenen Mitglieder der Mitgliederversamm-
lung. Anschließend müssen die Änderungen dem Verwaltungsausschuss des DAV vorgelegt werden und 
sind erst nach dessen Genehmigung wirksam. Die aktualisierte Satzung wird nach der Genehmigung im 
Vereinsregister hinterlegt. 

 Der Antrag wurde allen Mitgliedern im Rahmen der fristgerechten Einladung zu obiger Mitgliederversamm-
lung schriftlich im Lörrach alpin angekündigt und gemäß Ankündigung ab Februar 2024 auf der Homepage 
sowie im Geschäftszimmer veröffentlicht. 

 Vorstand und Beirat der Sektion Lörrach haben am 29.1.2024 die Satzungsänderung als Antrag zur Mit-
gliederversammlung einstimmig beschlossen. 

 
Im Folgenden ist auf der linken Seite Auszüge aus der bisherigen Fassung aus dem Jahr 2016 unserer Sat-
zung wiedergegeben. Die vollständige Fassung findet Ihr auf der Homepage unserer Sektion: www.dav-loer-
rach.de/mitgliedschaft/satzung 
Auf der rechten Seite sind die Passagen mit den beantragten Satzungsänderungen ab 2024 dargestellt mit 
folgender Bedeutung: 
 Gelb hinterlegt = Änderungen im Vergleich zur bestehenden Satzung 
 Fett hervorgehoben = Änderungen, die für den DAV von besonderer Bedeutung sind und von den Sektio-

nen verbindlich und ohne Abweichung wörtlich in die Satzungen der Sektionen übernommen werden müs-
sen. 

  

http://www.dav-loerrach.de/mitgliedschaft/satzung
http://www.dav-loerrach.de/mitgliedschaft/satzung
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Auszug aktuelle Fassung  
(Stand: 2016) 

Auszug neue Fassung  
mit Änderungsvorschlägen (ab 2024) 

§ 2 
Vereinszweck 
1. Zweck der Sektion ist, das Bergsteigen und al-

pine Sportarten vor allem in den Alpen und den 
deutschen Mittelgebirgen, besonders für die Ju-
gend und die Familien, zu fördern und zu pflegen, 
die Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt 
zu erhalten, die Kenntnisse über die Gebirge zu 
erweitern und dadurch die Bindung zur Heimat zu 
pflegen sowie weitere sportliche Aktivitäten zu 
fördern. 

2. Die Sektion ist parteipolitisch neutral; sie vertritt 
die Grundsätze religiöser, weltanschaulicher und 
ethnischer Toleranz; sie achtet auf die Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern. 

3. Die Sektion verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „steuerbegünstigte Zwecke” der Abga-
benordnung. Die gemeinnützigen Zwecke in die-
sem Sinne sind die Förderung des Sports, des 
Natur- und Umweltschutzes, der Jugendhilfe und 
der Bildung sowie der Heimatpflege und Heimat-
kunde. 

4. Die Sektion ist selbstlos tätig; sie erstrebt keinen 
Gewinn und verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke. Mittel der Sektion dürfen 
nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendun-
gen aus Mitteln des Vereins. Ausgeschiedene 
Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Sekti-
onsvermögen. Keine Person darf durch Ausga-
ben, die dem Zweck der Sektion fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden. 

 

§ 3 
Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 
1. Der Vereinszweck soll durch die in Absatz 2 und 

3 angeführten ideellen und materiellen Mittel er-
reicht werden. 

2. Als ideelle Mittel zur Verwirklichung des Vereins-
zwecks dienen: 
a) bergsteigerische und alpinsportliche Ausbil-
dung, Förderung bergsteigerischer und alpin-
sportlicher Unternehmungen, des alpinen Schi-
laufes, des Mountainbiking, des Breitensports zur 
Erhaltung der Leistungsfähigkeit insbesondere 
durch ausdauersportliche, Kraft, Kondition und 
Koordination fördernde sowie gesundheits- und 
präventivsportliche Trainingsangebote, Ausleihe 
von Bergsportausrüstung, Unterstützung des alpi-
nen Rettungswesens; 
b) Gemeinschaftliche bergsteigerische, alpin-
sportliche Unternehmungen sowie Wanderungen; 
c) Veranstaltung von alpinsportlichen 

§ 2 
Vereinszweck 
1. Zweck der Sektion ist, das Bergsteigen und al-

pine Sportarten vor allem in den Alpen und den 
deutschen Mittelgebirgen, besonders für die Ju-
gend und die Familien, zu fördern und zu pflegen, 
die Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt 
zu erhalten, die Kenntnisse über die Gebirge zu 
erweitern und dadurch die Bindung zur Heimat zu 
pflegen sowie weitere sportliche Aktivitäten zu 
fördern. 

2. Die Sektion ist parteipolitisch neutral; sie ver-
tritt die Grundsätze religiöser, weltanschauli-
cher und ethnischer Toleranz; sie steht ein für 
Diskriminierungsfreiheit, Vielfalt und Chan-
cengleichheit aller. 

3. Die Sektion verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke” der 
Abgabenordnung. Die gemeinnützigen Zwe-
cke in diesem Sinne sind die Förderung des 
Sports, des Natur- und Umweltschutzes ein-
schließlich des Klimaschutzes, der Jugend-
hilfe und der Bildung sowie der Heimatpflege und 
Heimatkunde. 

4. Die Sektion ist selbstlos tätig; sie erstrebt keinen 
Gewinn und verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke. Mittel der Sektion dürfen 
nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendun-
gen aus Mitteln des Vereins. Ausgeschiedene 
Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Sekti-
onsvermögen. Keine Person darf durch Ausga-
ben, die dem Zweck der Sektion fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden. 

§ 3 
Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 
1. Der Vereinszweck soll durch die in Absatz 2 und 

3 angeführten ideellen und materiellen Mittel er-
reicht werden. 

2. Als ideelle Mittel zur Verwirklichung des Vereins-
zwecks dienen: 
a) bergsteigerische und alpinsportliche Ausbil-
dung, Förderung bergsteigerischer und alpin-
sportlicher Unternehmungen, des alpinen Schi-
laufes, des Mountainbiking, des Breitensports zur 
Erhaltung der Leistungsfähigkeit insbesondere 
durch ausdauersportliche, Kraft, Kondition und 
Koordination fördernde sowie gesundheits- und 
präventivsportliche Trainingsangebote, Ausleihe 
von Bergsportausrüstung, Unterstützung des alpi-
nen Rettungswesens; 
b) Gemeinschaftliche bergsteigerische, alpin-
sportliche Unternehmungen sowie Wanderungen; 
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Auszug aktuelle Fassung  
(Stand: 2016) 

Auszug neue Fassung  
mit Änderungsvorschlägen (ab 2024) 

Wettkämpfen einschließlich der Bekämpfung des 
Dopings gemäß der strafbewehrten Sportordnung 
des DAV; 
d) Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, 
Tier- und Pflanzenwelt der Alpen und der deut-
schen Mittelgebirge, insbesondere bei der Aus-
übung des Bergsports und der Unterhaltung von 
Hütten und Wegen; 
e) Jugendhilfe und umfassende Jugend- und Fa-
milienarbeit; 
f) Abhaltung von Vereinsveranstaltungen wie Ver-
sammlungen, Vereinsfeste, Vorträge, Lehrgänge 
und Führungen; 
g) Pflege der Heimatkunde; 
h) Einrichtung und Betrieb einer Webseite oder 
sonstiger elektronischer Medien; 
i) Herausgabe von Publikationen; 
j) Einrichtung einer Bibliothek; 
k) Zusammenarbeit mit Personen, Organisatio-
nen und Institutionen, die gleiche oder ähnliche 
Zwecke verfolgen beziehungsweise die Vereins-
ziele unterstützen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufge-

bracht werden durch: 
a) Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren in 
der jeweils beschlossenen Höhe; 
b) Subventionen und Förderungen; 
c) Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse und 
sonstige Zuwendungen; 
d) Vermögensverwaltung (wie Zinsen, sonstige 
Kapitaleinkünfte, Einnahmen aus Beteiligungen, 
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung); 
e) Sponsorengelder; 

c) Veranstaltung von alpinsportlichen Wettkämp-
fen einschließlich der Bekämpfung des Dopings 
gemäß der strafbewehrten Sportordnung 
des DAV; 
d) Errichten, Erhalten  und Betreiben künstlicher 
Kletteranlagen; 
e) Erhalten und Betreiben der Hüttenstandorte als 
Stützpunkte zur Ausübung des Bergsteigens und 
der alpinen Sportarten und für die Sicherheit aller 
Bergsportler sowie Errichten und Erhalten von 
Wegen; 
f) Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, 
Tier- und Pflanzenwelt der Alpen und der deut-
schen Mittelgebirge, insbesondere bei der Aus-
übung des Bergsports und der Unterhaltung von 
Hütten und Wegen; 
g) Maßnahmen zur Berücksichtigung des Kli-
maschutzes bei Aktivitäten, insbesondere bei 
der Mobilität, dem (Um-)Bau und Betrieb der ei-
genen Infrastruktur, der Kommunikation sowie bei 
Bildungsangeboten. 
h) Jugendhilfe und umfassende Jugend- und Fa-
milienarbeit; 
i) Prävention und Bekämpfung sexualisierter, 
psychischer und physischer Gewalt im Sport 
und in allen Bereichen der Vereinsarbeit; 
j) Abhaltung von Vereinsveranstaltungen wie Ver-
sammlungen, Vereinsfeste, Vorträge, Lehrgänge 
und Führungen; 
k) Pflege der Heimatkunde; 
l) Einrichtung und Betrieb einer Webseite oder 
sonstiger elektronischer Medien; 
m) Herausgabe von Publikationen; 
n) Einrichtung einer Bibliothek; 
o) Zusammenarbeit mit Personen, Organisatio-
nen und Institutionen, die gleiche oder ähnliche 
Zwecke verfolgen beziehungsweise die Vereins-
ziele unterstützen. 
p) Eine DAV-Sektion darf ihren Satzungszweck 
„Förderung des Sports“ auch durch planmäßiges 
Zusammenwirken mit anderen DAV-Sektionen er-
füllen. Diese Kooperation erfolgt durch die Nut-
zungsüberlassung von Kletterhallen zum Sport-
klettern und Bouldern zwischen den DAV-Sektio-
nen. Ein Kooperationsvertrag hierzu ist abzu-
schließen. 

3. Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufge-
bracht werden durch: 
a) Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren in 
der jeweils beschlossenen Höhe; 
b) Subventionen und Förderungen; 
c) Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse und 
sonstige Zuwendungen; 
d) Vermögensverwaltung (wie Zinsen, sonstige 
Kapitaleinkünfte, Einnahmen aus Beteiligungen, 
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung); 
e) Sponsorengelder; 
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Auszug aktuelle Fassung  
(Stand: 2016) 

Auszug neue Fassung  
mit Änderungsvorschlägen (ab 2024) 

f) Werbeeinnahmen; 
g) Einnahmen aus der Vermietung von bewegli-
chen Wirtschaftsgütern (wie Bergsportausrüstung 
u.ä.); 
h) Einnahmen aus der Weitergabe von Publikatio-
nen; 
i) Einnahmen aus dem Verkauf von Ausrüstung, 
Hütten- und Vereinsartikeln; 
j) Einnahmen aus Vereinsveranstaltungen (Ver-
einsfeste, Wettkämpfe, Vorträge, Kurse, Lehr-
gänge, Führungen, u. ä.). 

 

§ 4 
Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein e. V. 
Die Sektion ist Mitglied des Deutschen Alpenverein 
e. V. (DAV). Sie unterliegt der Satzung dieses Ver-
eins und hat damit alle Rechte und Pflichten, die 
sich aus dieser ergeben. 
Zu den Pflichten gehören: 
a) den Jahresbericht und die Jahresrechnung vorzu-
legen, wie sie von der Mitgliederversammlung ge-
nehmigt worden sind; 
b) die von der Hauptversammlung beschlossenen 
Beiträge (Verbandsbeiträge) und Umlagen rechtzei-
tig zu bezahlen; 
c) Veränderungen im Vorstand der Sektion 
dem DAV unverzüglich mitzuteilen; 
d) die satzungsgemäßen Beschlüsse der Hauptver-
sammlung des DAV auszuführen, insbesondere in 
ihre Satzung die Bestimmungen der Mustersatzung 
für die Sektionen zu übernehmen, die die Hauptver-
sammlung als verbindlich bezeichnet hat; 
e) in der Satzung die Haftung des DAV für Schäden 
zu begrenzen, die Mitgliedern der Sektion bei Be-
nutzung von Einrichtungen des DAV oder bei Teil-
nahme an Veranstaltungen des DAV entstehen; 
f) Satzungsänderungen vom Präsidium des DAV ge-
nehmigen zu lassen; 
g) jede Veräußerung oder Belastung von Grund- 
oder Hüttenbesitz, soweit es sich um AV-Hütten 
handelt, vom DAV genehmigen zu lassen. 

 
§ 6 
Mitgliederrechte und Haftungsbegrenzung 
3. Mitglieder der Sektion, die bereits einer anderen 

Sektion des DAV angehören, sind Gastmitglieder 
(„C-Mitglieder“). Sie sind berechtigt, das Sekti-
onseigentum und alle sonstigen Sektionseinrich-
tungen zu den dafür vorgesehenen Bedingungen 
zu benutzen und an den Veranstaltungen der 
Sektion teilzunehmen. Sie können wählen, sofern 
sie das 16. Lebensjahr vollendet haben, aber 
nicht gewählt werden. 

f) Werbeeinnahmen; 
g) Einnahmen aus dem Betrieb von Schutzhütten 
und künstlichen Kletteranlagen; 
h) Einnahmen aus der Vermietung von bewegli-
chen Wirtschaftsgütern (wie Bergsportausrüstung 
u.ä.); 
i) Einnahmen aus der Weitergabe von Publikatio-
nen; 
j) Einnahmen aus dem Verkauf von Ausrüstung, 
Hütten- und Vereinsartikeln; 
k) Einnahmen aus Vereinsveranstaltungen (Ver-
einsfeste, Wettkämpfe, Vorträge, Kurse, Lehr-
gänge, Führungen, u.ä.). 

§ 4 
Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein e.V. 
Die Sektion ist Mitglied des Deutschen Alpenverein 
e. V. (DAV). Sie unterliegt der Satzung dieses Ver-
eins und hat damit alle Rechte und Pflichten, die 
sich aus dieser ergeben. 
Zu den Pflichten gehören: 
a) den Jahresbericht und die Jahresrechnung vorzu-
legen, wie sie von der Mitgliederversammlung ge-
nehmigt worden sind; 
b) die von der Hauptversammlung beschlossenen 
Beiträge (Verbandsbeiträge) und Umlagen rechtzei-
tig zu bezahlen; 
c) Veränderungen im Vorstand der Sektion 
dem DAV unverzüglich mitzuteilen; 
d) die satzungsgemäßen Beschlüsse der Hauptver-
sammlung des DAV auszuführen, insbesondere in 
ihre Satzung die Bestimmungen der Mustersatzung 
für die Sektionen zu übernehmen, die die Hauptver-
sammlung als verbindlich bezeichnet hat; 
e) in der Satzung die Haftung des DAV für Schäden 
zu begrenzen, die Mitgliedern der Sektion bei Be-
nutzung von Einrichtungen des DAV oder bei Teil-
nahme an Veranstaltungen des DAV entstehen; 
f) Satzungsänderungen vom Präsidium des DAV ge-
nehmigen zu lassen; 
g) die Zustimmung des Präsidiums vor jeder 
Veräußerung oder Belastung von Grund- oder 
Hüttenbesitz einzuholen, soweit es sich um all-
gemein zugängliche DAV-Hütten handelt; 

§ 6 
Mitgliederrechte und Haftungsbegrenzung 
3. Mitglieder der Sektion, die bereits einer anderen 

Sektion des DAV angehören, sind Gastmitglieder 
(„C-Mitglieder“). Sie sind berechtigt, das Sekti-
onseigentum und alle sonstigen Sektionseinrich-
tungen zu den dafür vorgesehenen Bedingungen 
zu benutzen und an den Veranstaltungen der 
Sektion teilzunehmen. Sie können wählen, sofern 
sie das 16. Lebensjahr vollendet haben, aber 
nicht gewählt werden. 



 

DAV Lörrach Antrag auf Satzungsänderung, Stand: 2024-02-04 5 | 8 

Auszug aktuelle Fassung  
(Stand: 2016) 

Auszug neue Fassung  
mit Änderungsvorschlägen (ab 2024) 

§ 11 
Austritt, Streichung 
1. Der Austritt eines Mitgliedes ist schriftlich dem 

Vorstand mitzuteilen; er wirkt zum Ende des lau-
fenden Vereinsjahres. Der Austritt ist spätestens 
3 Monate vor Ablauf des Vereinsjahres zu erklä-
ren. 

2. Der Vorstand kann die Mitgliedschaft mit soforti-
ger Wirkung streichen, wenn das Mitglied den 
Jahresbeitrag trotz zweimaliger schriftlicher Auf-
forderung an die zuletzt bekannte Anschrift nicht 
bezahlt hat. 

§ 13 
Abteilungen, Gruppen 
1. Die Mitglieder der Sektion können sich mit Zu-

stimmung des Vorstandes zu Abteilungen oder 
Gruppen (z. B. für Hochtouristen) innerhalb der 
Sektion zusammenschließen. Die Mitgliederver-
sammlung kann sie durch Beschluss auflösen. 

2. Für Jugendbergsteiger/innen, Junioren/innen und 
Kinder sind nach Bedarf eigene Gruppen einzu-
richten. 

3. Die Abteilungen oder Gruppen können sich eine 
Geschäftsordnung geben. Die Geschäftsordnung 
darf weder der Satzung der Sektion noch der 
des DAV zuwiderlaufen. Sie bedarf der Genehmi-
gung des Vorstandes; der Vorstand darf die Ge-
nehmigung der Geschäftsordnung für die Jugend-
gruppen (Jugendsatzung) nicht versagen, soweit 
diese mit dem Muster für die Jugendsatzung der 
Sektionen übereinstimmt. Ein besonderer Mit-
gliedsbeitrag darf nur mit Zustimmung des Vor-
standes festgesetzt werden. 

4. Eigene Rechtspersönlichkeit kommt den Abteilun-
gen oder Gruppen nicht zu. 

 

 

 

 

 

 

§ 15 
Zusammensetzung und Wahl 
1. Der Vorstand im Sinne von § 26 BGB besteht aus 

dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem 
Schatzmeister, dem Schriftführer und dem Vertre-
ter der Sektionsjugend (Jugendreferent). 

§ 11 
Austritt, Streichung 
1. Der Austritt eines Mitgliedes ist schriftlich der Mit-

gliederverwaltung mitzuteilen; er wirkt zum Ende 
des laufenden Vereinsjahres. Der Austritt ist spä-
testens 3 Monate vor Ablauf des Vereinsjahres zu 
erklären. 

2. Der Vorstand kann die Mitgliedschaft mit soforti-
ger Wirkung streichen, wenn das Mitglied den 
Jahresbeitrag trotz zweimaliger schriftlicher Auf-
forderung an die zuletzt bekannte Anschrift nicht 
bezahlt hat. 

§ 13 
Abteilungen, Gruppen 
1. Die Mitglieder der Sektion können sich mit Zu-

stimmung des Vorstandes zu Abteilungen oder 
Gruppen (z. B. für Hochtouristen) innerhalb der 
Sektion zusammenschließen. Die Mitgliederver-
sammlung kann sie durch Beschluss auflösen. 

2. Für Jugendbergsteiger/innen, Junioren/innen und 
Kinder sind nach Bedarf eigene Gruppen einzu-
richten. 

3. Die Abteilungen oder Gruppen können sich eine 
Geschäftsordnung geben. Die Geschäftsordnung 
darf weder der Satzung der Sektion noch der 
des DAV zuwiderlaufen. Sie bedarf der Genehmi-
gung des Vorstandes; der Vorstand darf die Ge-
nehmigung der Geschäftsordnung für die Jugend-
gruppen (Jugendsatzung) nicht versagen, soweit 
diese mit dem Muster für die Jugendsatzung der 
Sektionen übereinstimmt. Ein besonderer Mit-
gliedsbeitrag darf nur mit Zustimmung des Vor-
standes festgesetzt werden. 

4. Abweichend von der Regelung in Absatz 3 be-
darf die Verabschiedung einer Sektionsju-
gendordnung durch die Jugendvollversamm-
lung der Sektion zu ihrer Wirksamkeit eines 
Beschlusses der Mitgliederversammlung. 
Auch spätere Änderungen der Sektionsju-
gendordnung müssen von der Mitgliederver-
sammlung genehmigt werden. Die Mitglieder-
versammlung darf die Genehmigung der Sek-
tionsjugendordnung nicht versagen, soweit 
diese mit der Mustersektionsjugendordnung 
übereinstimmt. 

5. Eigene Rechtspersönlichkeit kommt den Abteilun-
gen oder Gruppen nicht zu. 

§ 15 
Zusammensetzung und Wahl 
1. Der Vorstand im Sinne von § 26 BGB besteht aus 

dem/der 1. Vorsitzenden, dem/der 2. Vorsitzen-
den, dem/der Schatzmeister/in, dem/der Schrift-
führer/in und dem/der Vertreter/in der Sektionsju-
gend (Jugendreferent). 
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Auszug aktuelle Fassung  
(Stand: 2016) 

Auszug neue Fassung  
mit Änderungsvorschlägen (ab 2024) 

§ 16 
Vertretung 
Die Sektion wird nach außen gerichtlich und außer-
gerichtlich durch den Vorstand vertreten. Der/die 
erste Vorsitzende, der/die zweite Vorsitzende und 
der/die Schatzmeister/in sind jeweils einzeln vertre-
tungsberechtigt. Sie handeln hierbei im Sinne des 
Vorstandes. Handelt es sich um Rechtsgeschäfte, 
durch die die Sektion in Höhe von mehr als 
1‘000,00 EURO verpflichtet wird, ist die Zustimmung 
des Vorstandes erforderlich. Im Übrigen wird der 
Verein nach außen durch die Mehrheit der Vor-
standsmitglieder vertreten. 

§ 18 
Geschäftsordnung 
1. Der Vorstand wird von dem/der Ersten Vorsitzen-

den, bei seiner Verhinderung von dem/der Zwei-
ten Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch 
den/die Schatzmeister/in zu Sitzungen einberu-
fen. Er ist beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Der Vor-
stand kann einen Beschluss auch dann wirksam 
fassen, wenn sein Gegenstand bei der Einberu-
fung nicht angegeben worden ist. 

2. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmen-
mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst; bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

3. Der Vorstand muss einberufen werden, wenn es 
mindestens zwei seiner Mitglieder verlangen. 

4. Die Sektion kann Mitarbeiter/innen gegen Vergü-
tung anstellen. 

 

 

 

 
§ 19 
Beirat 
1. Der Beirat besteht aus mindestens 6 Mitgliedern; 

nach Möglichkeit sind mindestens folgende Posi-
tionen zu besetzen: Jugendvertreter, Tourenrefe-
rent, Ausbildungsreferent, Vertreter der Familien, 
Vertreter der Senioren, Umweltreferent. Er wird 
auf die Dauer von 2 Jahren von der Mitgliederver-
sammlung gewählt und bleibt bis zur Neuwahl 
des Beirates im Amt. Vorstandsmitglieder können 
nicht zugleich Mitglieder des Beirates sein. 

2. Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand in allen 
Vereinsangelegenheiten zu beraten. 

3. Der Beirat wird von dem/der Ersten Vorsitzenden 
oder von dem/der Zweiten Vorsitzenden 

§ 16 
Vertretung 
Die Sektion wird nach außen gerichtlich und außer-
gerichtlich durch den Vorstand vertreten. Der/die 
erste Vorsitzende, der/die zweite Vorsitzende und 
der/die Schatzmeister/in sind jeweils einzeln vertre-
tungsberechtigt. Sie handeln hierbei im Sinne des 
Vorstandes. Handelt es sich um Rechtsgeschäfte, 
durch die die Sektion in Höhe von mehr als 
1‘000,00 EURO verpflichtet wird, ist die Zustimmung 
des Vorstandes erforderlich. Im Übrigen wird der 
Verein nach außen durch die Mehrheit der Vor-
standsmitglieder vertreten. 

§ 18 
Geschäftsordnung 
1. Der Vorstand wird von dem/der Ersten Vorsitzen-

den, bei seiner Verhinderung von dem/der Zwei-
ten Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch 
den/die Schatzmeister/in zu Sitzungen einberu-
fen. Er ist beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Der Vor-
stand kann einen Beschluss auch dann wirksam 
fassen, wenn sein Gegenstand bei der Einberu-
fung nicht angegeben worden ist. 

2. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmen-
mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst; bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

3. Beschlüsse des Vorstands können auch in Text-
form sowie im Rahmen einer Telefon- oder Vide-
okonferenz herbeigeführt werden, wenn nicht 
mindestens ein Vorstandsmitglied binnen 5 Ta-
gen nach Zugang der Einladung diesem Verfah-
ren widerspricht; auch bei diesen Beschlüssen 
genügt die einfache Stimmenmehrheit. 

4. Der Vorstand muss einberufen werden, wenn es 
mindestens zwei seiner Mitglieder verlangen. 

5. Die Sektion kann Mitarbeiter/innen gegen Vergü-
tung anstellen. 

§ 19 
Beirat 
1. Der Beirat besteht aus mindestens 6 Mitgliedern; 

nach Möglichkeit sind mindestens folgende Posi-
tionen zu besetzen: Jugendvertreter, Tourenrefe-
rent, Ausbildungsreferent, Vertreter der Familien, 
Vertreter der Senioren, Umweltreferent. Er wird 
auf die Dauer von 2 Jahren von der Mitgliederver-
sammlung gewählt und bleibt bis zur Neuwahl 
des Beirates im Amt. Vorstandsmitglieder können 
nicht zugleich Mitglieder des Beirates sein. 

2. Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand in allen 
Vereinsangelegenheiten zu beraten. 

3. Der Beirat wird von dem/der Ersten Vorsitzenden 
oder von dem/der Zweiten Vorsitzenden einberu-
fen. Er muss einberufen werden, wenn 
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einberufen. Er muss einberufen werden, wenn 
mindestens zwei Beiratsmitglieder die Einberu-
fung schriftlich vom Vorstand verlangen. Zu den 
Sitzungen des Beirates haben die Mitglieder des 
Vorstandes Zutritt. Sie nehmen an der Beratung 
teil, haben aber kein Stimmrecht. 

4. Der Beirat fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. 

 

 

Mitgliederversammlung 

§ 20 
Einberufung 
1. Der Vorstand beruft alljährlich eine ordentliche 

Mitgliederversammlung ein, zu der die Mitglieder 
spätestens 2 Wochen vorher schriftlich oder 
durch das Mitteilungsblatt der Sektion eingeladen 
werden müssen; die Frist beginnt mit dem Tag 
der Absendung der Veröffentlichung. Für die Be-
kanntmachung der Tagesordnung genügen die 
Veröffentlichung auf der Homepage und der Aus-
hang in der Geschäftsstelle. 

2. Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitglie-
derversammlung nach den gleichen Bestimmun-
gen wie in Absatz 1 einberufen. Sie muss einbe-
rufen werden, wenn dies mindestens ein Zehntel 
der Mitglieder schriftlich unter Angabe des Grun-
des beantragen. 

 

 

 
 
 
 

§ 21 
Aufgaben 
1. Der Mitgliederversammlung sind vorbehalten: 

a) den Geschäftsbericht des Vorstandes und die 
Jahresrechnung entgegenzunehmen; 
b) den Vorstand zu entlasten; 
c) den Haushaltsplan zu genehmigen; 
d) den Mitgliederbeitrag und die Aufnahmegebühr 
festzusetzen; 
e) Vorstand, Beirat und Rechnungsprüfer/innen 
zu wählen; 

mindestens zwei Beiratsmitglieder die Einberu-
fung schriftlich vom Vorstand verlangen. Zu den 
Sitzungen des Beirates haben die Mitglieder des 
Vorstandes Zutritt. Sie nehmen an der Beratung 
teil, haben aber kein Stimmrecht. 

4. Der Beirat fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. 
Beschlüsse des Beirats können auch in Textform 
sowie im Rahmen einer Telefon- oder Videokon-
ferenz herbeigeführt werden, wenn nicht mindes-
tens ein Mitglied binnen 5 Tagen nach Zugang 
der Einladung diesem Verfahren widerspricht; 
auch bei diesen Beschlüssen genügt die einfache 
Stimmenmehrheit. 

Mitgliederversammlung 

§ 20 
Einberufung 
1. Der Vorstand beruft alljährlich eine ordentliche 

Mitgliederversammlung ein, zu der die Mitglieder 
spätestens 2 Wochen vorher schriftlich oder 
durch das Mitteilungsblatt Sektionsmagazin der 
Sektion eingeladen werden müssen; die Frist be-
ginnt mit dem Tag der Absendung der Veröffentli-
chung. Für die Bekanntmachung der Tagesord-
nung genügen die Veröffentlichung auf der 
Homepage www.dav-loerrach.de und der Aus-
hang in der Geschäftsstelle. 

2. Der Vorstand entscheidet nach seinem Ermes-
sen, ob die Mitgliederversammlung in physischer 
Anwesenheit, hybrid oder virtuell erfolgt und teilt 
dies den Mitgliedern bei der Einberufung mit. In 
diesem Fall wird bei der Einberufung zugleich an-
gegeben, wie die Mitglieder ihre Mitgliederrechte 
im Wege der elektronischen Kommunikation aus-
üben können. 

3. Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitglie-
derversammlung nach den gleichen Bestimmun-
gen wie in Absatz 1 und Absatz 2 einberufen. Sie 
muss einberufen werden, wenn dies mindestens 
ein Zehntel der Mitglieder schriftlich unter Angabe 
des Grundes beantragen. 

§ 21 
Aufgaben 
1. Der Mitgliederversammlung sind vorbehalten: 

a) den Geschäftsbericht des Vorstandes und die 
Jahresrechnung entgegenzunehmen; 
b) den Vorstand zu entlasten; 
c) den Haushaltsplan zu genehmigen; 
d) den Mitgliederbeitrag und die Aufnahmegebühr 
festzusetzen; 
e) Vorstand, Beirat und Rechnungsprüfer/innen 
zu wählen; 
f) die Satzung zu ändern; 

http://www.dav-loerrach.de/
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f) die Satzung zu ändern; 
g) eine Sonderumlage zu beschließen; 
h) die Sektion aufzulösen 
i) die Behandlung von Anträgen des Vorstandes 
und der Mitglieder. 

2. Ein Beschluss ist mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen zu fassen; Stimmenthaltun-
gen zählen bei der Ermittlung des Abstimmungs-
ergebnisses nicht mit. 

3. Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Die 
Änderungen bedürfen der Genehmigung 
des DAV. 

g) eine Sonderumlage zu beschließen; 
h) eine von der Jugendvollversammlung be-
schlossene Sektionsjugendordnung sowie de-
ren Änderung zu genehmigen; 
i) die Sektion aufzulösen 
i) die Behandlung von Anträgen des Vorstandes 
und der Mitglieder. 

2. Ein Beschluss ist mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen zu fassen; Stimmenthaltun-
gen zählen bei der Ermittlung des Abstimmungs-
ergebnisses nicht mit. 

3. Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Die 
Änderungen bedürfen der Genehmigung 
des DAV. 
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